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Aktuelle Informationen zum



Arbeitsrecht I . G E S E T Z L I C H E NE UE R U N G E N



Bundestag beschließt Kontrollen bei der Vorstandsvergütung



S. 3



I I . A K T U E L L E E NT S CH E I D U N G E N



BAG zu arbeitsvertraglichen Bezugnahmeklauseln, die Arbeitgeber zur Anwendung von ERARegelungen zwingen BAG zur Zulässigkeit und sogar Notwendigkeit der Regelung einer geringeren Abfindung für rentennahe Arbeitnehmer im Sozialplan LAG Niedersachsen zur sechsmonatigen Wartefrist des KSchG bei Leiharbeitnehmern, die zu Arbeitnehmern werden BAG zur Auskunftsverweigerung gegenüber einem abgelehnten Stellenbewerber



S. 4



S. 5



S. 7 S. 8



BAG zur Urlaubsabgeltung nach Vereinbarung einer umfassenden Erledigungsklausel BAG zur doch nicht so freiwilligen Leistung eines 13. Monatsgehalts BAG zur Geltung der betriebsüblichen Arbeitszeit bei fehlender Regelung im Arbeitsvertrag



S. 9 S. 10 S. 11
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I. Gesetzliche Neuerungen Bundestag beschließt Kontrollen bei der Vorstandsvergütung Am 27.06.2013 hat der Bundestag den Gesetzesentwurf zur Verbesserung der Kontrolle der Vorstandsvergütung und zur Änderung weiterer aktienrechtlicher Vorschriften angenommen. Danach muss die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft künftig jährlich über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder beschließen. Das vorgelegte Vergütungssystem muss Angaben zu den höchstens erreichbaren Gesamtbezügen, aufgeschlüsselt nach dem Vorsitzenden des Vorstands, dessen Stellvertreter sowie einem einfachen Mitglied des Vorstandes enthalten. Das Gesetz wird voraussichtlich im Herbst 2013 in Kraft treten. Carolin Oertel



Newsletter 2/2013



Seite 4 | Aktuelle Informationen zum Arbeitsrecht



II. Aktuelle Entscheidungen Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 12.06.2013 – 4 AZR 969/11 Arbeitsvertragliche Bezugnahmeklauseln können Arbeitgeber zur Anwendung von ERARegelungen zwingen. Sachverhalt Mehrere Arbeitnehmer sind in einem Betrieb der Metallindustrie in Baden-Württemberg tätig. Der Arbeitgeber gehört jedoch nicht dem Arbeitgeberverband Südwestmetall an. Gleichwohl ist in den betreffenden Arbeitsverträgen vereinbart, dass für die Arbeitsverhältnisse die Tarifverträge für die Metallindustrie Baden-Württemberg Anwendung finden. Dementsprechend hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmern auch stets das tarifliche Entgelt gewährt.



Nach dem im Jahre 2003 zwischen den Tarifvertragsparteien der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg vereinbarten EntgeltrahmenTarifvertrag (ERA-TV) und anderen Tarifverträgen musste in den Betrieben vor März 2008 ein neues Entgeltsystem eingeführt werden. Hierfür war vorgesehen, dass unter anderem zur Finanzierung der mit der Umstellung verbundenen Kosten ein Teil der tariflichen Entgelterhöhungen einem sogenannten betrieblichen ERA-Anpassungsfonds zugeführt werden muss. Später haben sich die Tarifvertragsparteien darauf verständigt, dass Beschäftigte Einmalzahlungen
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verlangen können, sofern das neue ERAEntgeltsystem nicht vor März 2008 eingeführt wurde. Nachdem der Arbeitgeber zunächst vor hatte, das neue Entgeltsystem einzuführen, und aus diesem Grund auch ein Anpassungsfonds gebildet wurde, hat er hiervon im Jahre 2008 Abstand genommen. Das ERA-Entgeltsystem wurde nicht eingeführt. Einmalzahlungen haben die Arbeitnehmer ebenfalls nicht erhalten. Begründet wurde dies damit, dass die Einführung des ERA-Entgeltsystems schon rechtlich nicht möglich sei, da eine Umsetzung nur betriebseinheitlich und nicht bezogen auf einzelne Arbeitsverhältnisse möglich sei.



Die Arbeitnehmer haben dennoch für die Zeit seit März 2008 Einmalzahlungen verlangt, da das ERAEntgeltsystem nicht (rechtzeitig) eingeführt worden ist. Trotz der fehlenden Tarifbindung hätte der Arbeitgeber eine Einführung des neuen Systems vornehmen müssen. So würden die Arbeitsverträge der Arbeitnehmer auf die Anwendbarkeit der Tarifverträge für die Metallindustrie Baden-Württemberg verwiesen. Entscheidung Nachdem das Landesarbeitsgericht BadenWürttemberg die Klagen der Arbeitnehmer abgewiesen und sich der Argumentation des Arbeitgebers angeschlossen hatte, hat das BAG den Arbeitnehmern vom Grundsatz her Recht gegeben. Der Anspruch auf die geltend gemachten Einmalzahlungen sei gegeben. Zumindest die Inhaltsnormen des ERATV hätte der Arbeitgeber vor März 2008 in den betreffenden Arbeitsverhältnissen umsetzen müssen.
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Dies folge aus den Bezugnahmeklauseln in den Arbeitsverträgen. Ob die Klagen der Arbeitnehmer aber im Ergebnis erfolgreich sind, konnte das BAG noch nicht entscheiden und musste den Rechtsstreit daher an das LAG zurückverweisen. So war nicht klar, ob die zumindest ursprünglich bestandenen Ansprüche auf die Einmalzahlungen wegen Ausschlussfristen vom Tisch waren.



Ein Sozialplan kann die Regelung enthalten, dass rentennahe Arbeitnehmer abweichend von der Standardformel für die Berechnung von Abfindungen nur einen geringeren finanziellen Ausgleich erhalten.



Praxishinweis



Sachverhalt



Das BAG hat eine seit einiger Zeit umstrittene Frage entgegen der wohl bislang überwiegenden Auffassung zugunsten der Arbeitnehmer entschieden. Nicht (mehr) tarifgebundene Arbeitgeber der Metallund Elektroindustrie, deren Arbeitsverträge in Bezugnahmeklauseln umfangreich auf das Tarifwerk der Metall- und Elektroindustrie verweisen, müssen daher damit rechnen, dass sie von Mitarbeitern in Anspruch genommen werden, wenn das ERATarifwerk nicht beachtet wird. Welche Auswirkungen diese Entscheidung des BAG genau hat, lässt sich noch nicht absehen. Die Entscheidung liegt bislang lediglich in einer Pressemitteilung vor. Helfen können allerdings im Arbeitsvertrag vereinbarte oder im in Bezug genommenen Tarifvertrag enthaltene Ausschlussfristen, nach denen häufig Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis binnen kurzer Frist nach Fälligkeit geltend gemacht werden müssen und ansonsten verfallen.



In einem aus dem Jahr 2010 stammenden Sozialplan sind sowohl Abfindungen berechnet nach einer Standardformel als auch davon abweichende Abfindungen für rentennahe Mitarbeiter vorgesehen. Die Standardformel enthält eine Berechnung nach dem Bruttoentgelt, der Betriebszugehörigkeit und dem Lebensalter. Der Kläger hatte für sich eine Abfindung nach der Standardformel in Höhe von ca. € 235.000,berechnet. Tatsächlich wurde ihm nach der Sonderregelung für Beschäftigte, die bereits das 58. Lebensjahr vollendet hatten, ein wesentlich geringerer Abfindungsbetrag bezahlt, der sich auf einen 85 %-igen Bruttolohnausgleich unter Anrechnung des Arbeitslosengeldes bis zum frühestmöglichen Eintritt in die gesetzliche Altersrente beschränkte. So hatte der Kläger nur ca. € 5.000,-- erhalten.



Dr. Andreas Chmel



Die Entscheidung des BAG vom 26.03.2013 – 1 AZR 813/11



Entscheidung Anders als noch die Vorinstanz LAG Düsseldorf hat das BAG die Zahlungsklage des Arbeitnehmers abgewiesen. Dabei hat das BAG an frühere Entscheidungen angeknüpft und festgehalten, dass mit der Sozialplanregelung weder das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz noch unionsrechtliche Vorschriften verletzt sind. Zwar liegt mit der unterschiedlichen Behandlung von verschiedenen Arbeitnehmergrup-
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pen, die allein vom Lebensalter abhängen, eine unmittelbar auf das Merkmal des Alters bezogene Ungleichbehandlung vor. Nach Ansicht des BAG ist diese aber gerechtfertigt und sogar in Sozialplänen notwendig. Nach ständiger Rechtsprechung des BAG haben Sozialpläne eine zukunftsbezogene Ausgleichs- und Überbrückungsfunktion. Um eine überproportionale Begünstigung der älteren rentennahen Arbeitnehmer zu verhindern, hält das BAG die Differenzierung in dem der Entscheidung zugrunde liegenden Sozialplan für notwendig. Regelmäßig sei bei den älteren Arbeitnehmern davon auszugehen, dass diese selbst bei fortbestehender Arbeitslosigkeit nach dem Bezug von Arbeitslosengeld I wegen des gewährten Nettolohnausgleichs durch die Inanspruchnahme einer vorgezogenen Altersrente wirtschaftlich abgesichert seien. Diese Absicherung ließe sich bei rentenferneren Jahrgängen nicht prognostizieren.



Das BAG hat seine Rechtsprechung auch an den Maßstäben der jüngeren Rechtsprechung des EUGH gemessen. Es hat dazu festgestellt, dass es unionsrechtlich nicht geboten sei, für rentennahe Jahrgänge eine Abfindung festzulegen, die etwa mindestens die Hälfte der Abfindung für rentenferne Mitarbeiter ergibt. Nach Meinung des BAG gibt es keine Rechtsprechung des EUGH die dies fordert. Das BAG hat festgehalten, dass auch nach der Rechtsprechung des EUGH die Minderung der nach der Standardformel berechneten Abfindung bei rentennahen Arbeitnehmern ein legitimes Ziel im Sinne der Gleichbehandlungsrichtlinie der Europäischen Union sei. Die auf die Hälfte der Standardformel gekürzte oder gar die ungekürzte Zahlung von Abfindungen an rentennahe Mitarbeiter würde nach Ansicht des BAG dazu führen, dass Mitarbeiter gleich hohe Abfindungen erhal-
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ten, obwohl die rentenfernen Arbeitnehmer anders als die rentennahen Arbeitnehmer erst nach Ablauf von mehreren Jahren eine Möglichkeit zur Inanspruchnahme von Altersruhegeld haben. Eine derartige pauschale Abfindungsberechnung widerspricht nach Meinung des BAG der Überbrückungsfunktion von Sozialplänen. Praxishinweis Die Entscheidung des BAG sorgt für erfreuliche Klarheit für die tägliche Praxis bei der Aufstellung von Sozialplänen. Das BAG bestätigt mit seiner Entscheidung die übliche Praxis, bei rentennahen Mitarbeitern ab dem 58. Lebensjahr nur noch die finanziellen Nachteile auszugleichen, die beim Arbeitslosengeldbezug bis zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme vorgezogenen Altersruhegelds entstehen können. Für die Praxis wichtig ist überdies die Feststellung des BAG, wonach die entsprechende Differenzierung in Sozialplänen sogar notwendig ist. Eine abweichende Festlegung von Abfindungen auch für rentennahe Arbeitnehmer würde der Überbrückungsfunktion von Sozialplänen entgegenstehen und damit wohl das Festlegungsermessen der Betriebsparteien überschreiten. Ralf Fuhrmann
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Die Entscheidung des LAG Niedersachsen vom 05.04.2013 – 12 Sa 50/13 Bei der Berechnung der sechsmonatigen Wartezeit gemäß § 1 Abs. 1 KSchG zählt eine Vorbeschäftigungszeit als Leiharbeitnehmer selbst dann nicht mit, wenn der Mitarbeiter unmittelbar zuvor beim Entleiher auf demselben Arbeitsplatz eingesetzt worden ist. Sachverhalt Der klagende Arbeitnehmer war für einen Zeitraum von sieben Monaten bei einer Zeitarbeitsgesellschaft beschäftigt, die ihn im Betrieb der Beklagten als Fertigungsplaner einsetzte, ehe er nahtlos und direkt von der Beklagten eingestellt wurde. Auch nach dem Arbeitgeberwechsel war der Kläger unverändert am selben Arbeitsplatz tätig. Knapp vor Erreichen einer sechsmonatigen Vertragslaufzeit kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis ordentlich und mit der für die Probezeit vereinbarten Kündigungsfrist. Dagegen wandte sich der Kläger mit der Kündigungsschutzklage. Entscheidungen Die Klage blieb sowohl in der ersten Instanz als auch beim LAG Niedersachsen erfolglos. Streitentscheidend war dabei die Frage, ob der Kläger auf Grund seiner Vorbeschäftigung als ehemaliger Leiharbeitnehmer in den Genuss der Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes kommt, was im Ergebnis verneint wurde.
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Gemäß § 1 Abs. 1 KSchG bedarf die Kündigung gegenüber einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen ohne Unterbrechung länger als 6 Monate (sogenannte „Wartezeit“) bestanden hat, der sozialen Rechtfertigung. Mit der Anknüpfung an das „Arbeitsverhältnis“ stellt das Gesetz nach dem LAG Niedersachsen an die Dauer der Bindung an den jeweiligen Vertragsarbeitgeber ab, also derselben natürlichen oder juristischen Person. Bei dem Entleiher und dem Verleiher handelt es sich hingegen um verschiedene Vertragsarbeitgeber mit der Folge, dass keine Zusammenrechnung der jeweiligen Beschäftigungszeiten stattfindet. Dieses Ergebnis entspricht nach dem LAG auch dem Sinn und Zweck der Wartezeit des Kündigungsschutzgesetzes, die den Arbeitsvertragsparteien eine gewisse Zeit der Prüfung ermöglichen soll. Zwar würden nach der Rechtsprechung des BAG durchaus verschiedene, nur kurz unterbrochene Arbeitsverhältnisse zusammengerechnet, wenn sie in einem engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang stehen. Voraussetzung dafür ist aber, dass es sich um denselben Vertragsarbeitgeber handelt, der „seinen“ Arbeitnehmer schon über einen längeren Zeitraum kennt. Der Entleiher hat den Arbeitnehmer hingegen zuvor nur aus der „Kundenperspektive“ im Sinne einer rein fachlichen Zusammenarbeit auf dem Einsatzarbeitsplatz wahrgenommen. Die Personaldisposition oblag dem Verleiher, eine Vielzahl von Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis (z.B. Anzeigeund Nachweispflichten nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz) bestand primär zwischen diesem und dem Leiharbeitnehmer. Mit der Übernahme in ein festes Vertragsverhältnis werde die Zusammenarbeit mit dem vormaligen Leiharbeitnehmer auf eine neue, umfassendere Grundlage gestellt, die eine erneute sechsmonatige Wartezeit zur Erprobung „unter allen Aspekten eines Arbeitsverhältnisses“ rechtfertige.
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Etwas anderes ergibt sich nach dem LAG Niedersachsen auch nicht im Hinblick auf die Entscheidung des BAG vom 10.10.2012 – 7 ABR 53/11. Danach sind Beschäftigungszeiten als Leiharbeitnehmer im Entleiherbetrieb auf die für die Wählbarkeit als Betriebsrat erforderliche sechsmonatige Dauer der Betriebszugehörigkeit anzurechnen. Allerdings knüpft der insoweit einschlägige § 8 Abs. 1 Satz 1 BetrVG nicht an den vertragsrechtlichen Begriff des „Arbeitsverhältnisses“ an, sondern stellt darauf ab, ob der Arbeitnehmer schon „sechs Monate dem Betrieb angehört“ hat. Während dieser Zeit konnte er den Betrieb umfassend zunächst aus der Perspektive eines Leiharbeitnehmers und später aus der eines Mitglieds der Stammbelegschaft kennen lernen, was die Einräumung des passiven Wahlrechts rechtfertigt. Ein vergleichbar umfassendes Kennenlernen fehlt dem Vertragsarbeitgeber nach der Übernahme aus der Leiharbeit jedoch, da er den Arbeitnehmer nicht in allen Belangen des Arbeitsverhältnisses wahrgenommen hat. Dem neuen Vertragsarbeitgeber wird daher die volle sechsmonatige Wartezeit des § 1 KSchG zugestanden. Praxishinweise Die Entscheidung des LAG Niedersachsen ist zu begrüßen. Sie entspricht im Ergebnis den bereits zur gleichen Rechtsfrage getroffenen Entscheidungen des LAG Rheinland-Pfalz vom 18.05.2011 – 8 Sa 137/11 und des LAG Köln vom 29.05.2009 – 4 Sa 1096/08. Es macht sehr wohl einen Unterschied, ob ein Unternehmen die Tätigkeit eines Arbeitnehmers in den ersten sechs Monaten seiner Tätigkeit auf einem Arbeitsplatz „aus Kundensicht“ vornimmt oder die Bewährung aus einer umfassenden Arbeitgeberper-
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spektive heraus zu beurteilen hat. Die Anrechnung einer Vorbeschäftigungszeit in der Praxis könnte sich zudem zum Nachteil von Leiharbeitnehmern als Hindernis für eine etwaige Übernahme in die Stammbelegschaft erweisen und damit den in der Leiharbeit gewünschten „Klebeeffekt“ verhindern. Allerdings hat das LAG Niedersachsen keine Revision zugelassen, sodass eine höchstrichterliche Klärung dieser Rechtsfrage noch nicht in Sicht ist. Dr. Christina Mitsch



Die Entscheidung des BAG vom 25.04.2013 – 8 AZR 287/08 Abgelehnte Stellenbewerber haben gegen den Arbeitgeber keinen Anspruch auf Auskunft, ob dieser einen anderen Bewerber eingestellt hat und ggf. aufgrund welcher Kriterien. Auch die Verweigerung jeglicher Auskunft durch den Arbeitgeber begründet im Streitfall nicht die Vermutung einer unzulässigen Benachteiligung im Sinne des § 7 AGG. Sachverhalt Die Klägerin hatte sich im Jahre 2006 auf die von der Beklagten ausgeschriebene Stelle eines/einer Softwareentwicklers/-in erfolglos mehrfach beworben. Sie hatte dann von der Beklagten Auskunft begehrt, ob die Beklagte einen anderen Bewerber eingestellt hatte und ggf., welche Kriterien für diese Entscheidung maßgeblich waren. Eine Auskunft hat sie von der Beklagten nicht erhalten. Die Klägerin hat weiter behauptet, sie habe die Voraussetzungen für
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die ausgeschriebene Stelle erfüllt und sei lediglich wegen ihres Geschlechts, ihres Alters oder ihrer Herkunft (sie war 1961 in der russischen SSR geboren worden) nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und damit unter Verstoß gegen das AGG diskriminiert worden. Sie hat die Beklagte auf Zahlung einer angemessenen Entschädigung in Anspruch genommen.
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lung ist dies jedenfalls im Streitfall nicht ausreichend gewesen. Es bleibt abzuwarten, ob die Entscheidungsgründe weitere Hinweise dazu enthalten, ob die Verweigerung jeglicher Auskunft an einen Stellenbewerber in anderen Fallkonstellationen eventuell zusammen mit anderen Umständen ausreichende Indizien für eine Diskriminierung darstellen können. Ralf Fuhrmann



Entscheidung Das Bundesarbeitsgericht hat die Klage – nun endgültig – ebenso wie die Vorinstanzen abgewiesen. Allerdings hatte das Bundesarbeitsgericht den Fall schon im Jahr 2012 dem EUGH vorgelegt. Der EUGH hatte damals entschieden, dass es einen Auskunftsanspruch auch nicht aufgrund Gemeinschaftsrechts gebe. Allerdings könne die Verweigerung jedes Zugangs zu Informationen durch einen Arbeitgeber u. U. einen Gesichtspunkt darstellen, welcher beim Nachweis der Tatsachen heranzuziehen ist, die eine Diskriminierung vermuten lassen.



Im konkreten Fall hat das BAG keine hinreichenden Indizien erkennen können, die für die Vermutung einer Diskriminierung der Klägerin gesprochen haben. Nach Ansicht des BAG reicht dafür auch nicht die Verweigerung jeglicher Auskunft aus. Praxishinweise Nach der vorgenannten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs war zunächst zweifelhaft geblieben, ob dieser Umstand dem BAG bei der endgültigen Entscheidung des Falles eventuell doch genügen würde. Nach der bislang vorliegenden Pressemittei-



Die Entscheidung des BAG vom 14.05.2013 – 9 AZR 844/11 Keine Urlaubsabgeltung nach Vereinbarung einer umfassenden Erledigungsklausel. Sachverhalt Die Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis zu einem bei ihr als Lader beschäftigten und seit 2006 langzeiterkrankten Arbeitnehmer ordentlich zum 30.06.2009. Im Rahmen des Kündigungsrechtsstreits verständigten sich die Parteien am 29.06.2010 auf eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 30.06.2009. Neben weiteren Regelungen enthielt der Vergleich eine ebenso umfassende wie übliche Erledigungsklausel, nach der mit Erfüllung des Vergleichs wechselseitig alle finanziellen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis, gleich ob bekannt oder unbekannt und gleich aus welchem Rechtsgrund erledigt sind. Eine explizite Regelung zur Urlaubsabgeltung enthielt der Vergleich nicht. Ungeachtet dessen forderte der Arbeitnehmer seinen ehemaligen Arbeitgeber nach Abschluss des Vergleichs zu einer Urlaubsabgeltung in Höhe von € 10.656,72 brutto für die Jahre 2006 bis 2008 auf.
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Die Entscheidung des BAG vom 17.04.2013 – 10 AZR 281/12



Entscheidung Die Klage auf Urlaubsabgeltung blieb in letzter Instanz erfolglos. Gemäß § 7 Abs. 4 BUrlG ist Urlaub, wenn er wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht mehr gewährt werden kann, abzugelten. Hierbei handelt es sich um zwingendes Recht, von dem nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden kann. Jedoch hindere diese Regelung – so das BAG – nur einzelvertragliche Regelungen, die das Entstehen von Urlaubsabgeltungsansprüchen ausschließen. Hat der Arbeitnehmer jedoch die Möglichkeit gehabt, Urlaubsabgeltung in Anspruch zu nehmen und hat er durch Erledigungsklausel davon abgesehen, stehe weder innerstaatliches noch europäisches Recht dem Verzicht des Arbeitnehmers auf Urlaubsabgeltung entgegen. Praxishinweis Das BAG setzt seine Rechtsprechung zur Aufgabe der sog. Surrogationstheorie konsequent fort. Der Anspruch auf Abgeltung des Urlaubs ist nur ein reiner Geldanspruch, der sich nicht mehr von sonstigen Entgeltansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis unterscheidet. Einzelvertragliche Abreden, die das Entstehen von Urlaubsabgeltungsansprüchen von vornherein ausschließen sind zwar angesichts der zwingenden Vorschrift des § 7 Abs. 4 BUrlG nach wie vor unwirksam. Mit einer umfassenden Erledigungsklausel etwa in einem gerichtlichen Vergleich lassen sich aber im Nachhinein bereits entstandene Urlaubsabgeltungsansprüche wieder zum Erlöschen bringen. Carolin Oertel



Klauseln in Standardarbeitsverträgen, die die Zahlung eines 13. Gehalts als freiwillige Leistung regeln, können in Anwendung der UnklarheitenRegelung für AGB zu einem Anspruch des Arbeitnehmers auf das 13. Gehalt führen. Sachverhalt Im Arbeitsvertrag der Klägerin war folgende Klausel enthalten:



„Die Zahlung eines 13. Gehalts ist eine freiwillige Leistung der Firma, die anteilig als Urlaubs- und Weihnachtsgeld gewährt werden kann.“ Die Klägerin hatte während ihrer gesamten Beschäftigungszeit jeweils im November eines Jahres eine Zahlung in Höhe eines weiteren zusätzlichen Bruttomonatsgehalts erhalten. Für das Jahr 2010, in dem die Klägerin zum 31. Dezember aus den Diensten der Beklagten ausschied, wurde keine Zahlung gewährt. Entscheidung Das BAG hat der Klage auf Zahlung des 13. Monatsgehalts für das Jahr 2010 ebenso wie die Vorinstanz stattgegeben. Das BAG folgte der Ansicht des Berufungsgerichts, wonach die in dem Formulararbeitsvertrag enthaltene Klausel als Allgemeine Geschäftsbedingung anzusehen ist. Das BAG hat sodann im Wege der Auslegung festgestellt, dass die Klausel mehrdeutig sei. So könne zum einen gewollt sein, dass ein Anspruch auf ein 13. Gehalt geregelt werden sollte, wobei die Bezeichnung als freiwillig
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lediglich die Bedeutung hätte, dass sich der Anspruch nicht aus sonstigen Rechtsvorschriften, sondern nur aus dem Anstellungsvertrag ergibt. Denkbar wäre auch, dass sich der Verwender der Klausel nicht auf die unbedingte Zahlung eines 13. Gehalts festlegen wollte, sondern sich die Zahlung jeweils vorbehalten wollte. Das BAG hat bei der Auslegung jeweils die Verständnismöglichkeiten eines durchschnittlichen Vertragspartners des Verwenders der Klausel zugrunde gelegt. Dabei hat es sich in erster Linie am Vertragswortlaut orientiert und ergänzend bei nicht eindeutigem Wortlaut darauf abgestellt, wie der Vertragstext aus Sicht der typischerweise an Geschäften dieser Art beteiligten Verkehrskreise zu verstehen ist. Nach diesen Kriterien war der Sinngehalt der Klausel nicht eindeutig. In einem solchen Fall greift nach Ansicht des BAG die Unklarheitenregel des § 305 c Abs. 2 BGB zulasten des Verwenders der AGB, hier also des Arbeitgebers ein. Im vorliegenden Fall führt dies zur Annahme, dass ein Anspruch auf ein 13. Monatsgehalt geregelt werden sollte. Praxishinweis Die Entscheidung zeigt zum wiederholten Mal die Problematik ungenauer und unbedachter Formulierungen in Arbeitsverträgen auf. Insbesondere vor dem Hintergrund des auf Formulararbeitsverträge regelmäßig anwendbaren AGB-Rechts empfiehlt sich die „arbeitsrechtliche Optimierung“ der verwendeten Klauseln. Arbeitgeber, die hinsichtlich der etwaigen Zahlung einer weiteren Vergütung völlig frei bleiben wollen, sollten auf die Regelung im Arbeitsvertrag völlig verzichten und bei der Auszahlung durch geeignete Hinweise sicherstellen, dass keine betriebliche Übung entstehen kann. Wenn die Anreizfunktion der Erwähnung einer weiteren Vergütung im Ar-
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beitsvertrag stattdessen genutzt werden soll, besteht auch bei Wahl einer präziseren Formulierung stets die Gefahr, dass ein Arbeitsgericht in Anwendung der für AGB geltenden Grundsätze zu einem vom Arbeitgeber nicht gewollten Anspruch gelangt. Ralf Fuhrmann



Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 15.05.2013 - 10 AZR 325/12 Geltung der betriebsüblichen Arbeitszeit bei fehlender Regelung im Arbeitsvertrag. Sachverhalt Die Arbeitnehmerin wird zu einem Jahresgehalt von über € 90.000 beschäftigt. Ihr Arbeitsvertrag sieht keine konkrete Arbeitszeit vor. Sie hat lediglich „auch außerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit“ tätig zu werden. Nachdem sich knapp 700 Minusstunden angehäuft haben, wurde die Arbeitnehmerin angewiesen, täglich zumindest 7,6 Stunden oder wöchentlich - wie betriebsüblich - 38 Stunden zu arbeiten. Da sie gleichwohl in der Folge während eines Monats nur etwa 20 Stunden und im Folgemonat sogar nur etwa 5 Stunden im Betrieb tätig war, hat der Arbeitgeber die Vergütung der Arbeitnehmerin erheblich gekürzt. Gegen diese Kürzung ist die Arbeitnehmerin vorgegangen. Entscheidung Das BAG hat - ebenso wie die Vorinstanzen - die
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Kürzung der Vergütung für zulässig gehalten. Die Argumentation der Arbeitnehmerin greife nicht durch. Sie hatte vorgetragen, wöchentlich nicht 38 Stunden arbeiten zu müssen. Eine Anwesenheit im Betrieb zu konkreten Zeiten an konkreten Tagen müsse sie nicht leisten. Es genüge, wenn sie die Aufgaben erfüllt, die der Arbeitgeber ihr zugewiesen hat. Die dafür benötigte Zeit sei unerheblich, so dass sie auch die ungekürzte Vergütung ohne Rücksicht auf die erbrachte Arbeitszeit beanspruchen könne. Das BAG hat im Gegensatz hierzu die betriebsübliche Arbeitszeit für maßgeblich gehalten. Eine Grundlage für einen Vergütungsanspruch unabhängig von einer zu erfüllenden Arbeitszeit sei nicht ersichtlich. Daher müsse auch nur die Zeit vergütet werden, während derer die Arbeitnehmerin tatsächlich gearbeitet hat.



Praxishinweise Das BAG hat das dreiste Verlangen der Arbeitnehmerin zu Recht zurückgewiesen. Ein anderes Ergebnis wäre nach der erfolgten Weisung des Arbeitgebers, die Arbeitnehmerin habe 38 Stunden wöchentlich zu arbeiten, selbst unabhängig vom weit überdurchschnittlichen Gehalt der Arbeitnehmerin schwer erträglich gewesen. Trotz dieser Entscheidung sollten Arbeitgeber aber nicht auf den Gedanken kommen, in Arbeitsverträgen lediglich die Verpflichtung zur Erfüllung der betriebsüblichen Arbeitszeit aufnehmen. Leistungen über diese Arbeitszeit hinaus wären ansonsten im Regelfall als Mehrarbeit gesondert zu vergüten. Es ist daher nach wie vor erforderlich, differenzierte Bestimmungen zur Arbeitszeit und auch zur Vergütung in den Arbeitsvertrag aufzunehmen, sofern beispielsweise Überstunden (in angemessenem Umfang) nicht ge-
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sondert vergütet werden sollen. Letzteres kann nach der jüngeren Rechtsprechung des BAG im Einzelfall lediglich bei gut bezahlten Mitarbeitern entbehrlich sein. Dr. Andreas Chmel
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